
Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr - Handout

06.04.2020   TLFZ10 05 HZT-06  BGHM

Öffentlicher Verkehrsraum

ID 062554

Betriebsgelände

öffentlicher 
Verkehrsraum

Öffentlicher Verkehrsraum

• Straßen, Wege, Plätze, Bürgersteige, die für jedermann zugänglich sind, 
aber auch

• private Firmengelände, Parkplätze an Bau- und Einkaufsmärkten, 
Hafenanlagen, Parkhäuser

es sei denn

• durch Schranken oder Tore mit Verschlussmöglichkeiten, Bewachung, 
Einfahrgenehmigung ist die Einfahrt durch „jedermann“ nicht möglich 
(Selektion)  nicht öffentlich

ID 062553
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Verwaltungsvorschrift (VwV) zu § 1 StVO Grundregeln

1 I.  Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) regelt und lenkt den öffentlichen Verkehr. 

2 II.  Öffentlicher Verkehr findet auch auf nicht gewidmeten Straßen statt, wenn 
diese mit Zustimmung oder unter Duldung des Verfügungsberechtigten tatsächlich 
allgemein benutzt werden. Dagegen ist der Verkehr auf öffentlichen Straßen nicht 
öffentlich, solange diese, zum Beispiel wegen Bauarbeiten, durch Absperrschranken 
oder ähnlich wirksame Mittel für alle Verkehrsarten gesperrt sind. 

3 III.  Landesrecht über den Straßenverkehr ist unzulässig (vgl. Artikel 72 Abs. 1 in 
Verbindung mit Artikel 74 Nr. 22 des Grundgesetzes). Für örtliche Verkehrsregeln 
bleibt nur im Rahmen der StVO Raum. 

ID 063732

Zulassung für Flurförderzeuge gemäß StVG

ID 010188

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit  [km/h]
bis 6 mehr als 6 bis 20 mehr als 20

Zulassung
nach §§ 1 und 3 FZV
in Verbindung mit 
§§ 19 - 21 StVZO
(FZV = Fahrzeug-
Zulassungsverordnung)

Nein

Nein, aber:

• Allgemeine 
Betriebserlaubnis oder

• EG-Typengenehmigung 
oder

• Einzelbetriebserlaubnis

Nein, aber:

• Allgemeine Betriebserlaubnis 
oder

• EG-Typengenehmigung oder

• Einzelbetriebserlaubnis

Amtl. Kennzeichen  gemäß 
FZV

Nein, jedoch
Kennzeichnung mit 
Anschrift des Halters

Nein, jedoch Kennzeichnung
mit Anschrift des Halters

Ja 
(grünes Kennzeichen

gem. § 9 Abs. (2) FZV)
Untersuchung nach
§ 29 StVZO

Nein Nein Ja

Untersuchung nach § 37 
DGUV Vorschrift 68
(ehemals BGV D27)

Ja Ja Ja

Ausnahme von der Betriebserlaubnis gem. § 47 FZV durch die nach Landesrecht zuständigen 
Stellen (i. d. R. sind dies die Zulassungsstellen).



Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr - Handout

06.04.2020   TLFZ10 05 HZT-06  BGHM

Gabelstapler mit Halteranschrift

ID 007536c

Ausrüstung für den öffentlichen Verkehrsraum nach StVZO

Das FFZ muss im öffentlichen Verkehrsraum den technischen Vorgaben der 
StVZO entsprechen (Hersteller bieten die Ausrüstung ab Werk an)

z. B.:

• Reifenprofil

• Beleuchtung komplett

• Spiegel innen und außen

• Unterlegkeil (für Stapler über 4 t Gesamtgewicht)

• …

ID 062555



Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr - Handout

06.04.2020   TLFZ10 05 HZT-06  BGHM

Führerscheinklassen (gemäß Fahrerlaubnis-Verordnung)

ID 005502

Führerschein-
klasse

Zulässiges
Gesamtgewicht

des Staplers

Zulässige Höchst-
geschwindigkeit

Zulässige Anhängerlast

Alt Neu

Frei Frei Keine Begrenzung 6 km/h Keine Begrenzung

5*) L Keine Begrenzung 25 km/h Keine Begrenzung

3 B 3500 kg Keine Begrenzung 750 kg

3 BE 3500 kg Keine Begrenzung Über 750 kg

3 C1 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg

2 C Über 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg

- D Über 7500 kg Keine Begrenzung 750 kg

- T Keine Begrenzung 40 km/h Keine Begrenzung

*) Sofern die Fahrerlaubnis vor dem 01.01.1989 erteilt wurde

Vorsicht! Nicht vergessen:

Im öffentlichen Verkehrsraum benötigt das FFZ entsprechenden 
Versicherungsschutz. 

(Zusatzdeckung über die Betriebshaftpflichtversicherung oder 
Kfz-Haftpflichtversicherung)

ID 063733


